
Niederschrift 

zur 3. Gemeinderatssitzung 2020 Crossen an der Elster  

am 12. März 2020 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Beginn der Sitzung:   19:00 Uhr Ende der Sitzung : 22:20 Uhr 
 
Der Gemeinderat umfasst 13 Mitglieder, davon sind  10 anwesend: 
 

Bürgermeister: Uwe Berndt 

Erster Beigeordneter: Herbert Zimmermann  
 

Gemeinderatsmitglieder: Andreas Handwerck, Wilfried Hebestreit, Jörg Henke, Marco Hol-
ze, Carola Schober, Dieter Seyfarth, Steffen Sieler, Julius Stumm-
höfer 

 

Es fehlt entschuldigt: Jens Lüdtke, Heike Nietzold 

Es fehlen unentschuldigt: Ralf Dölle 

Außerdem sind anwesend: Herr Bierbrauer, Frau Thar und Herr Barfod vom Thüringer Forst-
amt, Herr Dr. Maruschky und Herr Rossmann vom Schlossverein, 
OTZ, 1 Bürger 

 

Schriftführung : Frau Baas 
 
 

SITZUNGSVERLAUF : 
 

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 

Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
 
Die Einladung mit der Tagesordnung war den Mitgliedern des Gemeinderats fristgerecht und 
ordnungsgemäß zugegangen.  
 

Von den 13 Mitgliedern des Gemeinderates sind 10 anwesend; somit ist die Versammlung be-
schlussfähig. 
 

Die Tagesordnung war den Mitgliedern des Gemeinderats mit der Einladung zugegangen. Der 
Bgm. stellt richtig, dass die Beschlüsse Nrn, 19 + 20 nicht von der Fraktion24 sondern von ihm 
als Bürgermeister eingereicht wurden. Da der SKST zur Zeit noch keine Empfehlungen zur Er-
arbeitung der Chronik abgeben kann, zieht er den Beschluss-Nr. 20 zurück. Herr Zimmermann 
stellt einen Dringlichkeitsantrag bzgl. der Wasserrechte zum Floßgraben. Die Anwesenden 
stimmen mit 8 Stimmen dafür, 0 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung (2/3-Mehrheit) dafür, 
diesen Antrag als neuen TOP 6.6 auf die TO zu nehmen. Herr Hebestreit beantragt, den TOP 
8.1 abzusetzen; dies wird mit 5 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen be-
fürwortet. Es erfolgen weiter keine Anmerkungen oder Änderungen; die Tagesordnung wird in 
der folgenden Form einstimmig genehmigt: 
 

TAGESORDNUNG: 
 

Öffentlicher Teil : 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der 

Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
TOP 2: Verpflichtung eines neuen Gemeinderatsmitgliedes 
TOP 3: BÜRGERANFRAGEN 
TOP 4: Realisierungsstand der Nutzungskonzeption Schloss Crossen 
TOP 5: Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung 
TOP 6: Beratungen und ggf. Beschlussfassungen: 

6.1 Betriebswerk Forsteinrichtung 
6.2 Neubesetzung der Ausschüsse 
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6.3 Finanzplan 2019 - 2023 
6.4 Feststellung der Jahresrechnung 2018 und Entlastung 
6.5 Reparatur Rasenmäher 
6.6 Wasserrechte Floßgraben 
6.7 Gedenktafel Elsterbrücke 

TOP 7: Mitteilungen und Verschiedenes 
7.1 Vorlage der Jahresrechnung 2019 
7.2 Postkosten 

im Anschluss: nichtöffentlicher Teil: 
TOP 8: Mitteilungen und Verschiedenes 

 

TOP 2: Verpflichtung eines neuen Gemeinderatsmitgliedes 

§ 24 Abs. 2 ThürKO verlangt, dass die Gemeinderatsmitglieder in der ersten nach ihrer Wahl statt-
findenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom Bürgermeister auf die gewissenhafte Erfül-
lung ihrer Pflichten durch Handschlag zu verpflichten sind.  
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass ein Gemeinderatsmitglied, das diese Verpflichtung verwei-
gert, sein Amt verliert. Er gibt Frau Schober die Hand mit den Worten:  
 

"Ich verpflichte Sie hiermit zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer Pflichten". 
 

Weiterhin werden die Gemeinderatsmitglieder auf ihre Verschwiegenheitspflicht hingewiesen. Dies 
erfolgt durch Übergabe einer Erklärung zur Verschwiegenheitspflicht von Gemeinderatsmitgliedern, 
deren Erhalt und Kenntnisnahme mit Unterzeichnung der „Verpflichtungserklärung gegenüber dem 
Bürgermeister“ bestätigt wird. 

 
 
TOP 3: BÜRGERANFRAGEN  

Nach einem kurzen Statement zum Kiesabbau Ahlendorf befragt Herr Dr. Maruschky die Kreis-
tagsabgeordneten, warum sie nicht gegen den Abbau gestimmt haben. Diese begründen kurz 
ihr Abstimmungsverhalten. 
Herr Kirsch fragt zum Stand Rosenthal – Bgm: Fördermittel können am Montag beantragt wer-
den. Weiterhin fragt Herr Kirsch, warum nicht öffentlich zu der Hochwasserversammlung gela-
den wurde – Bgm: Veranstalter war die Thüringer Landgesellschaft. 
 
 
TOP 4:  Realisierungsstand der Nutzungskonzeption Schloss Crossen 

Herr Dr. Maruschky und Herr Roßmann berichten über die umfängliche Arbeit des Schlossver-
eins im Hinblick auf Investorensuche, Nutzung/Teilnutzung und Restaurierung; anschließend 
erfolgt eine intensive Diskussion mit den GRM. 
 
Der Bgm. bedankt sich bei den Herren; diese verlassen die Versammlung. 
 
 
TOP 5: Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung  

Die Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom 03.02.2020 ist den Mitgliedern mit der 
Einladung zugegangen. Es erfolgen keine Anmerkungen; die Niederschrift wird mit 9 Stimmen 
dafür, keiner Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung genehmigt. Die Tonbandaufzeichnungen 
der Sitzung sind zu löschen. 
 
 
TOP 6: Beratungen und ggf. Beschlussfassungen 

6.1 Betriebswerk Forsteinrichtung 

Der stellv. Amtsleiter des Thür. Forstamtes, Herr Barfod, erläutert die grundsätzliche Bedeutung 
eines Betriebswerkes und die Pflichten von Waldbesitzern.  
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Im vorliegenden Werk wurden insbesondere die Wünsche der Gemeinde – weniger Nutzung, 
sondern mehr Erholung – berücksichtigt. 
Die Forstrevierleiterin, Frau Thar, erläutert das vorliegende Werk und beantwortet einzelne Fra-
gen. Abschließend weist sie darauf hin, das noch ein kleines Stückchen auf dem Mühlberg auf-
zuforsten sei. Dies ist aber als Schulprojekt (Fridays for Future) angemeldet. 
 
Beschluss – Nr. 12 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt den Plan zum Betriebswerk 
Forsteinrichtung in der vorliegenden Form. 
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
Der Bgm. bedankt sich bei Frau Thar und Herrn Barfod; diese verlassen die Versammlung. 
 
 
6.2 Neubesetzung der Ausschüsse 
Nachdem Herr Wunderlich sein Mandat niedergelegt hat, sind nun dessen Ausschusssitze neu 
zu besetzen. 
 
6.2.1 Haupt- und Finanzausschuss 
 
Beschluss – Nr. 13 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Sitz des ausgeschiede-
nen Gemeinderatsmitgliedes, Herr Helmut Wunderlich, im Haupt- und Finanzausschuss wie 
folgt zu besetzen: Mitglied: Herbert Zimmermann, Vertreter: Carola Schober 
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
6.2.2 Ordnungs- und Bauausschuss 
 
Beschluss – Nr. 14 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Sitz des ausgeschiede-
nen Gemeinderatsmitgliedes, Herr Helmut Wunderlich, im Ordnungs- und Bauausschuss wie 
folgt zu besetzen: Mitglied: Herbert Zimmermann, Vertreter: Carola Schober 
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
6.2.3 Ausschuss für Soziales, Kunst, Sport und Kultur 
 
Beschluss – Nr. 15 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt, den Sitz des ausgeschiede-
nen Gemeinderatsmitgliedes, Herr Helmut Wunderlich, im Ausschuss für Soziales, Kunst, Sport 
und Kultur wie folgt zu besetzen: Mitglied: Herbert Zimmermann, Vertreter: Carola Schober 
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
 
6.3 Finanzplan 2019 - 2023 
Herr Bierbrauer erläutert die Forderung der Kommunalaufsicht und deren Umsetzung im vorlie-
genden Finanzplan. 
Herr Zimmermann wünscht wörtliche Wiedergabe: 

„Meine Frage wäre, wenn ich den Plan jetzt anschaue – also das ist ja 19 – 23. Ich ver-
misse auf alle Fälle einen Punkt, und zwar: Aufbau der Floßgrabenbrücke Nr. III. Dort ist 
Null eingestellt dafür. Ich verweise mal auf ein Schreiben, das kann ich hier jedem Ge-
meinderatsmitglied mal zukommen lassen … von der Unteren Denkmalschutzbehörde, 
die ich angeschrieben habe, und das ist das Antwortschreiben. Hier wird eindeutig ge-
fordert, dass die Brücke bis zum 31.12.2021 wieder aufzubauen ist. und ich vermisse 
hier mehrfach die Mittel, die dafür eingestellt werden müssten, ohne dass man jetzt  
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genau sagen kann, wie viel das am Ende kosten würde, aber irgendwann muss man das 
ja mal mit hier rein nehmen.“ 

Der Bgm. weist darauf hin, dass dies bereits Thema der letzten Sitzung war, wo der Hinweis  
kam, diese Frist zu verlängern, da die Brücke nur im Zusammenhang mit dem ländlichen We-
gebau realisiert werden kann. 
Herr Bierbrauer betont nochmals, dass lediglich gefordert wurde, den Überschuss aus 2019 mit 
aufzunehmen, was die einzige Änderung gegenüber dem bereits beschlossenen Plan ist. 
Herr Seyfarth wünscht Informationen zum Landtausch und Brückenbau. 
 
Beschluss – Nr. 16 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt den Finanzplan für die Jahre 
2019 – 2023 in der vorliegenden Form. Der Beschluss-Nr. 3/2020 wird hiermit aufgehoben. 
 

Der Beschluss wird mit 6 Stimmen dafür, 0 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen gefasst. 
 
 
6.4.1 Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung nach § 80 Abs. 3 ThürKO für 

das Haushaltsjahr 2018 
 

Herr Bierbrauer erläutert kurz den Rechnungsprüfungsbericht 2018 und beantwortet einzelne 
Fragen des Herrn Hebestreit. 
 

Beschluss – Nr. 17 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt die Feststellung der Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2018 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussberichtes 
vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des Saale-Holzland-Kreises. Die im Prüfbe-
richt aufgeführten Hinweise und Handlungsempfehlungen sind künftig zu beachten.  
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
 
Der Bgm. übergibt die Sitzungsleitung an den Ersten Beigeordneten; nunmehr sind 9 der anwe-
senden GRM stimmberechtigt. 
 
 
6.4.2 Entlastung der Bürgermeister, des Beigeordneten und der Verwaltung gemäß § 80 

Abs. 3 ThürKO für das Haushaltsjahr 2018 
 

Beschluss – Nr. 18 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beschließt die Entlastung der Bürger-
meister, des Beigeordneten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das Haushalts-
jahr 2018. 
 

Der Beschluss wird mit 7 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung gefasst. 
 
 
Der Bgm. übernimmt wieder die Sitzungsleitung, jetzt sind 10 der anwesenden GRM stimmbe-
rechtigt. 
 
 
6.5 Reparatur Rasenmäher 

Nach etlichen Reparaturversuchen musste festgestellt werden, dass der Motor des Matra nicht 
reparabel ist. Für den Einbau eines neuen Motors liegt ein Angebot in Höhe von knapp 4.000 € 
vor, diese Kosten beinhalten auch die bereits erbrachten Leistungen. 
Kurze Diskussion. 
Der Bgm zieht den Beschluss zurück und verweist das Thema in den OBA – bis dahin ist fest-
zustellen, welche Kosten für die bisher erbrachten Leistungen entfallen sind.. 
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6.6 Wasserrechte Floßgraben 

Herr Zimmermann weist darauf hin, dass keine Wasserrechte für den Floßgraben vorhanden 
sind und dass die Antragsfrist hierfür am 01.03.2020 endet. Er betont die Wichtigkeit dieser 
Rechte. 
Herr Bierbrauer stellt klar, dass die Wasserrechte im Wasserbuch von Merseburg stehen und 
lediglich in das von Weimar übernommen werden müssen. 
Diskussionen rund um Einstufung Floßgraben, Mühlgraben, Elster, Elsterarm. 
 

Beschluss – Nr. 19 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster beauftragt die VG mit der sofortigen 
Beantragung der Umschreibung der Wasserrechte für den denkmalgeschützten Floßgraben in 
das Wasserbuch der oberen Wasserbehörde. 
 

Der Beschluss wird mit 10 Stimmen dafür (einstimmig) gefasst. 
 
 
6.7 Gedenktafel Elsterbrücke 

Herr Seyfarth legt die Vorstellungen der BI dar:  
Standorte: Gedenkstein Wieland Rose oder eine 2. Tafel an den vorhandenen Stein an der 
Brücke 
Zeitpunkt: Gründonnerstag (wg. 75. Jahrestag) oder 1.025 Jahrfeier. 
Die Tafel ist bereits vorhanden: „Die Retter der Elsterbrücke Paul Hamel und Paul Werner – 12. 
April 1945“ 
Die Genehmigung der Verwandten beider zu nennender Personen für die Aufstellung der Ge-
denktafel liegt vor. Der Schlossverein hat nichts dagegen, den Stein gegen einen größeren um-
zutauschen, so dass beide Tafeln darauf könnten. 
Der Bgm. weist darauf hin, dass der Stein befestigt ist. 
 

Beschluss – Nr. 20 / 2020: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster befürwortet die Aufstellung einer Ge-
denktafel für die Retter der Elsterbrücke durch die BI „Bürger der Elsterbrücke“. Entstehende 
Kosten für die Gedenktafel werden durch die BI „Bürger der Elsterbrücke“ getragen, so dass der 
Gemeinde keine Ausgaben entstehen. 
 

Der Beschluss wird mit 7 Stimmen dafür, 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltungen gefasst. 
 
 

TOP 7: Mitteilungen und Verschiedenes 

 
7.1 Vorlage der Jahresrechnung 2019 

Herr Bierbrauer stellt fest, dass die Jahresrechnung fristgemäß erstellt und vorgelegt wurde, die 
Beschlussfassung erfolgt erst nach der Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. 
Er verweist auf den guten Abschluss des Jahres 2019 und dass die Pro-Kopf-Verschuldung 
unter dem Landesdurchschnitt liegt. 
 
 
7.2 Postkosten 

Der Bgm. stellt fest, dass der GR-Beschluss hierzu vollzogen wurde. 
Aus Sicht des Herrn Hebestreit sind die Angaben (Stundenlohn + Minuten) in der vorgelegten 
Berechnung falsch, und er bezeichnet dies als „Schriebs am grünen Tisch“. 
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7.3 Sonstiges 

-  Corona: zum heutigen Stand findet der Kleiderbasar noch statt – die Anweisungen vom LRA 
werden befolgt. 

-  Schulstandort: zum Stichtag 6.3. lagen nur 10 Anmeldungen für die 5. Klasse vor, nächste 
Woche wird mit Bad Köstritz gesprochen, da deren Schule „gut gefüllt“ ist. Auf Nachfrage er-
folgen weiter keine zielführenden Vorschläge. Herr Bierbrauer betont, dass sich die anderen 
Gemeinden bekannt haben und bereits Gespräche in der VG-Versammlung geführt wurden. 

 
 
Damit wird der öffentliche Teil beendet. Der Gemeinderatsvorsitzende verabschiedet die OTZ; 
man geht sogleich über zum nichtöffentlichen Teil. 
 


